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Protokoll der Wahl vom 08.03.2026

Erneuerungswahl des Gemeindepräsidenten für die Amtsdauer 2026 - 2030

Anzahl zu vergebende Mandate

Stimmberechtigte
eingegangene Stimmrechtsausweise

eingegangene Wahlzettel

abzüglich - leere Wahlzettel

- ungültige Wahlzettel

gültige Wahlzettel
Anzahl gültige Wahlzettel x Anzahl zu
vergebender Mandate

abzüglich - leere Stimmen

- ungültige Stimmen

massgebende Stimmen

geteilt durch doppelte Zahl zu vergebender
Mandate

das absolute Mehr beträgt

0
4

38
6

1
635 = 100.00%
381

Stimmbeteiligung

285 = 44.88%

4

281
281

237
118.5

119

Absolutes Mehr erreicht und gewählt

Hirt Daniel, parteilos 144

Vereinzelte

Total:

93

237

Bemerkungen

Für das Wahlbüro:

Sekretärin! Schreibe

Unterschrift

1. Mitglied:

Unterschrift

2. Mitglied:

Unterschrift X/%rj^'^e7



RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Beschluss der kommunalen Erneuerungswahl vom 8. März 2026 kann, von der

Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Dielsdorf

- wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in

Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. l tit. c i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 21a und § 22 Abs. l VRG)

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss

ist, soweit möglich, beizulegen oder genau zu bezeichnen.

Schleinikon, 8. März 2026

GEMEINDE SCHLEINIKON


